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TOP 4 FÖRDERUNG DER LEHR- UND BETREUUNGSLEISTUNGEN DURCH JUNIORPROFESSUREN  

 
Es wird vorgeschlagen, anstelle der bisher aus Studienbeiträgen finanzierten und ob rechtlicher Bestimmungen aus 
Studienqualitätsmitteln nach derzeitigem Stand nicht finanzierbaren Promotions- und PostDoc-Stipendien, Juniorpro-
fessuren zu finanzieren, die die Studienqualität für Studierende durch Betreuungs- und Lehrleistungen maßgeblich 
verbessern sollen. Der Vorschlag zur Verteilung der Studienqualitätsmittel nach Fakultäten basiert dabei (analog zu 
vorangegangenen Verteilungsverfahren im Rahmen der Studienbeitragsverteilung) auf der Kennzahl „absolute Stu-
dierendenzahl“ (WiSe 2013/14) und ist in der nachfolgenden Übersicht noch einmal rechnerisch dargestellt. 
 

 
 
Die Entscheidung zu diesem Vorhaben ist der allgemeinen Mittelverteilung aus Studienqualitätsmitteln vorgelagert, 
da ein längerfristiges Besetzungsverfahren zu berücksichtigen ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
„Die Studienqualitätskommission beschließt, aus Studienqualitätsmitteln ab dem Wintersemester 2014/2015 Junior-
professuren über die Laufzeit von drei Jahren (mit Verlängerungsoption) zu finanzieren. Es sollen den Fakultäten wie 
folgt Juniorprofessuren zugewiesen werden: Fakultät Bildung 3 Juniorprofessuren, Fakultät Kultur 3 Juniorprofessuren, 
Fakultät Nachhaltigkeit 2 Juniorprofessuren, Fakultät Wirtschaft 7 Juniorprofessuren. Die Mittel werden jeweils für ein 
Jahr (Wintersemester und Sommersemester) bereitgestellt, nach Studienqualitätsmittel-Eingang aus Landesmitteln. 
Die Studienqualitätskommission bittet das Präsidium im Einvernehmen entsprechend zu beschließen.“ 


